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Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken 

in Vorlesungen und in GRIPS – auf einer Seite 

- Zu den Einzelheiten: Leitfaden „Urheberrecht in der Lehre“, Seiten 9 ff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setzen Sie sich inhaltlich mit dem Werk auseinander? 

Dient es Ihnen als Beleg oder Erörterungsgrundlage? 

Zitatrecht 

- Verwendung, soweit  

für Auseinanderset-

zung nötig; bis zu 100 

% möglich. 

- Quellenangabe nötig. 

Dient das Werk der Veranschaulichung Ihrer Unterla-

gen oder Ihrer Vorlesung? 

(nicht: Musiknoten, Schulbücher) 

Lizenz erforderlich 

- z.B. Creative 

Commons Li-

zenz. 

- Erwerb bei Ur-

heber/Verlag 

 

Handelt es sich um einzelne Bilder, einen Bei-

trag aus einer wissenschaftlichen Fachzeit-

schrift, ein vergriffenes Werk, einen Text bis zu 

25 Seiten oder ein Film- oder Musikstück bis zu 

5 Minuten?  

- Vollständige Werknutzung möglich. 

- Quellenangabe nötig. - Verwendung von bis zu 15 % des Gesamt-

werkes. 

o darüber hinaus: Lizenz erforderlich! 

- Quellenangabe nötig. 
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Parodie oder Pastiche 

- Verwendung, wenn 

Interessenabwägung 

zulasten des Urhe-

bers ausgeht.  
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